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stimmter Verwaltungsentscheidungen, die seit längerem dis
kutiert werden und jetzt gesetzgeberisch Gestalt angenom
men haben. Es geht dabei um Entscheidungen über Gewerbe- 
und Baugenehmigungen, zum Grundstücksverkehr, über die 
Anordnung einer Heimerziehung und einige andere für die 
Bürger wichtige Fragen, in denen bisher nur eine Beschwerde 
beim übergeordneten Staatsorgan oder eine Eingabe möglich 
war. Die gerichtliche Nachprüfung schafft zusätzliche Garan
tien für die Einhaltung der Gesetzlichkeit. Sie soll — anders 
als in anderen sozialistischen Ländern — erst möglich sein, 
wenn das Rechtsmittel in der Verwaltung, d. h. die Be
schwerde, nicht zum Erfolg geführt hat. Sie soll auch streng 
auf die Prüfung der Frage beschränkt sein, ob das Staats
organ die vorgeschriebenen gesetzlichen Kriterien für seine 
Entscheidung beachtet hat, engt also den in diesem Rahmerj 
gegebenen, notwendigen Entscheidungsspielraum nicht ein.

Man darf erwarten, daß die gerichtliche Nachprüfung — 
ein bedeutender Schritt in der Vervollkommnung der Rechts
ordnung der DDR — für beide Partner, also sowohl den Bür
ger wie das Staatsorgan, von Nutzen sein wird. Für den 
Bürger wird das Vertrauen in die Rechtssicherheit in unse
rem Lande weiter erhöht, seine subjektiven Rechte gegen
über der Verwaltung werden in einer besonders augenfäl
ligen Weise anerkannt. Für das Staatsorgan erhöht sich die 
Verantwortung für die strikte Einhaltung des Rechts in je
dem Einzelfall, es wächst aber auch die Entscheidungssi
cherheit für Leiter und Mitarbeiter. Entscheidend für die 
volle Wirksamkeit der Regelung wird sein, daß jeder Staats
funktionär die Einheit von Politik und Recht, die Rolle von 
Recht und Gesetzlichkeit bei der Durchsetzung unserer Poli
tik zum Wohle des Volkes voll versteht und bewußt mit
trägt.10 11 1 ,

Natürlich wird es Stimmen im Westen geben, die versuchen 
werden, den neuen Entwicklungsschritt als „unbedeutend“ 
zu diffamieren oder als Weg zurück zum bürgerlichen Ver
waltungsgericht zu interpretieren. Hier trifft das oben zum 
bürgerlichen und zum sozialistischen Rechtsstaat Gesagte zu. 
Wenn neue Bedürfnisse entstehen, die Veränderungen in der 
Rechtsordnung erforderlich machen, so werden neben den 
eigenen Erfahrungen auch die vergleichbaren Lösungen in 
anderen sozialistischen Ländern — in erster Linie — sowie in 
kapitalistischen Ländern — in zweiter Linie — in Betracht 
gezogen und mit verwertet. Aber entscheidend bleibt, daß 
unser eigenes Bedürfnis befriedigt werden muß und der Lö
sungsansatz dementsprechend den allgemeinen Gesetzmä
ßigkeiten des Sozialismus und den besonderen nationalen 
Bedingungen der DDR gerecht wird. Die gerichtliche Nach
prüfung von bestimmten Verwaltungsentscheidungen in der 
DDR und das bürgerliche Verwaltungsgericht trennen Wel
ten: Während das bürgerliche Verwaltungsgericht die Tren
nung von Staat und Bürger im Kapitalismus nicht aufhebt, 
sondern geradezu dazu dient, sie zu stabilisieren11, ordnet 
sich das gerichtliche Nachprüfungsverfahren in der DDR in 
das System der sozialistischen Demokratie ein und repräsen
tiert selbst sozialistische Demokratie. Der kurze Weg zwi
schen Bürger und Staat wird durch die gerichtliche Nachprü
fung nicht aufgehoben, sondern — das wird auch durch die 
Arbeitsweise der Justizorgane bestätigt werden — in den 
spezifischen Formen der gerichtlichen Tätigkeit bekräftigt.

10 Das betont W. Bemet in seinem Aufsatz „Das Gesetz in der 
Staatsverwaltung“, in: Sozialistische Gesetzlichkeit, Wissenschaft
liche Beiträge der Friedricii-Schiller-Universität Jena, 1987, S. 7 ff. 
(bes. S. 10).

11 Vgl. dazu die empirisch gut gestützte Einschätzung der BRD- 
Verwaltungsgerichte, in: Das politische System der BRD, Berlin 
1985, S. 286 f.
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Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen sind nach Art, 1 
Ziff. 3, 55 und 56 der UN-Charta verpflichtet, zur Förde
rung der Achtung und Wahrung der Menschenrechte zusam
menzuarbeiten. Diese Verpflichtung ist untrennbar verknüpft 
mit dem Prinzip der Aufrechterhaltung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit sowie der Achtung der Gleich
berechtigung und des Selbstbestimmungsrechts der Völker 
(Art. 1 Ziff. 1 und 2 der UN-Charta). Ziel der UN-Charta war 
es jedoch nicht, einen Katalog jener Menschenrechte aufzu
führen, zu deren Förderung die Staaten Zusammenarbeiten 
sollen. Um in dieser Richtung voranzukommen, begannen 
die UN-Mitgliedstaaten mit der Ausarbeitung einer Allge
meinen Erklärung der Menschenrechte, die vor 40 Jahren, 
am 10. Dezember 1948, feierlich verkündet wurde.1

Allgemeine Menschenrechtsdeklaration und Entwicklung 
des Völkerrechts zur Förderung der Menschenrechte

Nach der Präambel der Allgemeinen Erklärung der Men
schenrechte nahm die UN-Vollversammlung dieses Dokument 
an „als das von allen Völkern und Nationen zu erreichende 
gemeinsame Ideal, damit jeder einzelne und alle Organe der 
Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig halten 
und sich bemühen, durch Unterricht und Erziehung die Ach
tung dieser Rechte und Freiheiten zu fördern und durch 
fortschreitende Maßnahmen im nationalen und internatio
nalen Bereich ihre allgemeine und tatsächliche Anerkennung 
und Verwirklichung ... zu gewährleisten“.

Zu einem Zeitpunkt beschlossen, da die massenhafte Ver
letzung der Menschenrechte durch den Faschismus noch frisch 
im Gedächtnis der Völker war und eine Vielzahl von Völkern

um die Befreiung von kolonialer Abhängigkeit und Unterdrük- 
kung kämpften, stellte die Menschenrechtsdeklaration ein be
deutsames politisches Dokument dar, das für die internatio
nale Zusammenarbeit der Staaten zur Förderung der Men
schenrechte starke Impulse gab.

Die Rolle dieses Dokuments für die Entwicklung des Völ
kerrechts zu betrachten kann nicht bedeuten, die Frage sei
ner Verbindlichkeit in den Mittelpunkt zu stellen. In der 
Literatur werden dazu sehr unterschiedliche Meinungen ver
treten. Sie reichen von der Behauptung, die Deklaration sei 
zwingendes Völkerrecht (jus cogens)2 3, bis zu der These, sie 
sei völkerrechtlich unverbindlich.0 Dabei ist man sich weit
gehend einig, daß die Deklaration jedenfalls zum Zeitpunkt 
ihrer Annahme keinen verbindlichen Charakter trug. Diese 
Aussage stützt sich auf den Verlauf der Diskussion in der 
UN-Vollversammlung, auf Äußerungen der Staatenvertreter, 
auf das Abstimmungsergebnis in der UNO sowie auf den 
Wortlaut der Deklaration. In den zurückliegenden 40 Jahren 
haben sich jedoch viele UN-Dokumente — auch völkerrecht
lich verbindliche — ausdrücklich auf die Deklaration berufen. 
Diese Tatsache gilt als stärkstes Argument für die These, die 
Bestimmungen der Deklaration seien inzwischen Teil des 
Völkergewohnheitsrechts geworden.4 Andere Autoren wie-

1 Völkerrecht, Dokumente, Teil 1, Berlin 1980, S. 224 ff.
2 Vgl. H. Gros Espiell, „The Evolving Concept of Human Rights: 

Western, Socialist and Third World Approaches“, in: B. G. Ram- 
charan (Hrsg.), Human Rights: Thirty Years after the Universal 
Declaration, The Hague 1979, S. 46.

3 Vgl. W. A. Kartaschkin, Internationaler Schutz der Menschen
rechte, Moskau 1968, S. 22 (russ.); O. KimminiCh, Menschenrechte — 
Versagen und Hoffnung, München/Wien 1973, S. 103; F. Ermacora, 
Menschenrechte in der sich wandelnden Welt, Wien 1974, S. 540.

4 Vgl. H. Kanga, Human Rights in the U. N. Declaration, Uppsala 
1984, S. 31.


